Pressemitteilung 
der Interessengemeinschaft Auerberg

Kaltenbrunner Urteil ist für den Auerberg entscheidend!

Die Interessengemeinschaft Auerberg (IG Auerberg) sieht sich durch das aktuelle Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 23. Juli 2008 in seiner Arbeit bestätigt. Demnach verstößt ein Bebauungsplan gegen Artikel 118 Absatz 1 der Bayerischen Verfassung, wenn die Belange des Denkmalschutzes in „sachlich schlechthin nicht mehr zu rechtfertigender Weise missachtet werden.“ 

Grund für das Urteil gegen den „Kaltenbrunner Bebauungsplan“ ist eine sachlich nicht zu rechtfertigende und in der Abwägung fehlerhafte Zurückstellung der Belange des Denkmalschutzes. Der Investor unterlag den Denkmalschützern in einem Präzedenzfall, der in Bayern eine Signalwirkung und weitreichende Folgen haben wird. 

Wie auf dem Auerberg wehrte sich ein Verein, die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal, gegen einen überdimensionierten Umbau eines Gebäudes zu einem großen Hotel. Dort sei im Rahmen des gemeindlichen Planungsvorgangs dem besonders hohen Gewicht des Denkmalschutzes in keiner Weise Rechnung getragen worden. Die Gemeinde habe ausschließlich die Interessen des Bauwerbers beachtet und die Interessen der Allgemeinheit an dem Erhalt des Denkmals Kaltenbrunn völlig missachtet.  

Die Bedeutung des Denkmals „Ensemble Auerberg“ reicht dabei weit über die des unter König Max I. Joseph entstandenen Musterguts Kaltenbrunn hinaus. „Denn der Auerberg beherbergt die älteste römische Siedlung auf bayerischem Boden mit noch heute deutlich sichtbaren Wällen und in römischer Zeit angelegten Terrassen“, so Karl Schleich, 1. Vorsitzender der IG Auerberg. „An vielen Stellen liegen die römischen Zeugnisse direkt unter der Grasnarbe.“ 

Gleichzeitig wird das Gebäude-Ensemble aus der St. Georgs-Kirche auf dem Gipfel und dem darunterliegenden, ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen „Stechele“ mit der seinerzeit kleinen Gaststube und ein Jugendhaus als Baudenkmal in der Bayerischen Denkmalliste geführt. Das alles verbindet sich harmonisch mit der Landschaft und ist ein Grund, warum der gesamte Gipfelbereich des Auerbergs unter Ensembleschutz gestellt wurde.

Infolge des jetzt gefällten höchstrichterlichen Urteils, sieht sich die IG Auerberg in ihrem Engagement um den unbeschadeten Erhalt des „Ensemble Auerberg“ bestätigt und geht davon aus, dass vor dem Hintergrund des „Kaltenbrunner Urteils“ die aktuelle Planung dringend überprüft werden muss.

Gez. Karl Schleich, 1. Vors. IG Auerberg

Für Rückfragen: 08860/1709 oder Barbara Zach 08860/921452 u. 01775293925

Hintergrund Informationen auch unter www.auerberg.net
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